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SCHUTZANSPRÜCHE 

. .. .. . . . . :·==::. . : : . . ..... . ... .. .. . : 

1. Preßfilz (lOA, B, C, D) für die Papierherstellung, mit 

einer Schuß- und Kettfäden (15, 14; 18 1 17} aufweisenden 

Gewebegrundschicht (12A, B1 C, D) und mit einer die 

Gewebegrundschicht (12A, B, C, D) überdeckenden 

Papierbahn-Auflageschiebt (11) 1 dadurch gekennzeichnet, 

daß die Gewebegrundschicht (12A, B, c, D) mindestens eine 

erste Lage (13) und eine zweite Lage (16), die an der der 

Papierbahn-Auflageschiebt (11) abgewandten Unterseite des 

Preßfilzes (1DA 1 B, c, D) angeordnet ist, aufweist, und 

daß die Schußfäden (18) der zweiten Lage (16) dicker sind 

als die Schußfäden (15) der ersten Lage (13). 

2. Preßfilz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 

Anzahl der Schußfäden der zweiten Lage (16} geringer ist, 

als die der Schußfäden (15) der ersten Lage (13). 

3. Preßfilz nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das 

Verhältnis der Anzahl der Schußfäden (15, 18) von erster 

(13) zu zweiter Lage (16) bei 2;1 liegt. 

4. Preßfilz nach mindestens einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Schußfäden 

(15, 18) von erster und zweiter Lage (13, 16) aus einer 

unterschiedlichen Anzahl verdrillter einzelner Monofilen 

bestehen. 

.. . . .. . . .. ....... . . . 
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5. Preßfilz nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das 

Verhältnis der Anzahl der Monofile in den Schußfäden (15, 

18) von erster zu zweiter Lage (13 1 16) zwischen etwa 1:2 

und 1:5, vorzugsweise bei etwa 1:3 liegt. 

6. Preßfilz nach mindestens einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kettfäden (14, 

17) von erster und zweiter Lage (13, 16) gleiche Dicke 

aufweisen. 

7. Preßfilz nach mindestens einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kettfäden (14, 

17) in der ersten ~nd zweiten Lage (13, 16) in gleicher 

Anzahl vorgesehen sind. 

8. Preßfilz nach mindestens einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kettfäden (17) 

der zweiten Lage (16) mit den Schußfäden (15) der ersten 

Lage (13) und die Kettfäden (14} der ersten Lage (13) mit 

Schußfäden (18) der zweiten Lage (16) verwoben sind. 

9. Preßfilz nach mindestens einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet 1 daß zwischen der 

ersten Lage (13) und der Papierbahn-Auflageschiebt (11) 

eine Zwischenlage (22), die Teil der Gewebegrundschicht 

(128) ist und wie die erste Lage (13) ausgeführt ist, 

angeordnet ist. 

. ... : . . .. ....... • • .. . 
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10. Preßfilz nach mindestens einem cter vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der 

ersten und der zweiten Lage (13, 16) eine Kettfadenlage 

(26) angeordnet ist. 

11. Preßfilz nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß 

die Kettfäden (27) der Kettfadenlage (26) jeweils aus 

einem einzigen Monofil oder Zwirn größerer Dicke als die 

übrigen Kettfäden gebildet sind. 

12. Preßfilz nach Anspruch 10 oder 11, dadurch 

gekennzeichnet, daß die Kettfäden (27) der Kettfadenlage 

(26) sich in im wesentlichen einer Ebene erstrecken. 

13. Preßfilz nach mindenstens einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der 

Gewebegrundschicht (12D) und der Papierbahn-

Auflageschicht (11) eine der letzteren zugewandte 

Gewebezwischenschicht (32) und eine der 

Grundgewebeschicht (120) zugewandte Mattenzwischenschicht 

(31) vorgesehen sind. 

14. Preßfilz nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß 

die Gewebezwischenschicht (22) in für Preßfilze bekanhter 

weise hergestellt ist. 

.. . ... . . .. . ·: ··:· . 
.. ........ . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . ............. 
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15. Preßfilz nach Anspruch 13 oder 14 1 dadurch 

gekennzeichnet, daß die Mattenzwischenschicht (31) eine 

Vliesschicht ist. 

16. Preßfilz nach mindestens einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Papierbahn-

Auflageschicht (11) eine Vliesschicht ist. 

17. Preßfilz nach mindestens einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die zwischen den 

Schußfäden (18) der zweiten Lage (16) gebildeten Rillen 

(20) in Transportrichtung des Preßfilzes (lOA, B, c, D) 

verlaufen. 

18. Preßfilz nach mindestens einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet 1 daß die zweite Lage 

(16) der Gewebegrundschicht (12A, B, c, D) von einer 

dünnen Vliesauflage und/oder einem Kunststoffübe-rzug 

abgedeckt ist, 

.... . .. ... . . : 
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15. Preßfilz nach Anspruch 13 oder 14, dadurch 
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gekennzeichnet, daß die Mattenzwischenschicht (31) eine 

Vliesschicht ist. 

16. Preßfilz nach mindestens einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Papierbahn

Auflageschiebt (11) eine Vliesschicht ist. 

17. Preßfilz nach mindestens einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die zwischen den 

Schußfäden (18) der zweiten Lage (16) gebildeten Rillen 

(20) in Transportrichtung des Preßfilzes (lOA, B, c, D) 

verlaufen. 

18, Preßfilz nach mindestens einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Lage 

(16) der Gewebegrundschicht (12A, B, c, D) von einer 

dünnen Vliesauflage und/oder einem Kunststoffüberzug 

abgedeckt ist. 

.. . .. .... . . .. . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . ... .. 
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